
Die Höner IT Consulting erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten eines 
Nutzers ohne weitergehende, notwendige Einwilligung nur, soweit sie für die 
Vertragsbegründung und -abwicklung sowie zu Abrechnungszwecken erforderlich sind.

Zur Begründung und Abwicklung eines Vertragsverhältnisses sind in der Regel Name, 
Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Bankverbindung sowie Zugangskennungen 
des Nutzers erforderlich (Bestandsdaten). Diese Daten werden in der Regel in 
elektronischen Bestellformularen erhoben.

Der Nutzer wird darauf hingewiesen, daß zu einer Domainregistrierung die Übermittlung 
bestimmter personenbezogener Daten, in der Regel Name und Anschrift, an die 
entsprechenden nationalen und internationalen Registrierungsstellen und die 
Veröffentlichung in den von jedermann abrufbaren Whois-Datenbanken erforderlich ist. Für 
die Registrierung einer .de-Domain z.B. werden derzeit Namen und Anschriften des 
Domaininhabers, des administrativen und technischen Ansprechpartners sowie des 
Zonenverwalters und darüber hinaus Telefon- und Telefaxnummer sowie E-Mail-Adresse 
des technischen Ansprechpartners und des Zonenverwalters an die DENIC e.G., 
Frankfurt/Main, übermittelt und in der DENIC-Datenbank unter http://www.denic.de im 
Internet veröffentlicht. Nutzungsdaten, wie z.B. Angaben über Beginn, Ende und Umfang 
der Nutzung bestimmter Teledienste durch einen Nutzer, bzw. Verbindungsdaten bei E-
Mail-Diensten werden nur erhoben, verarbeitet und genutzt, soweit dies erforderlich ist, um 
die Inanspruchnahme dieser Dienste zu ermöglichen und abzurechnen. In der Regel 
werden dabei Datum und Uhrzeit sowie Zeitzone des Beginns und Endes der Nutzung, der 
Umfang in Bytes, die Nutzer-IP-Adresse und die Art des in Anspruch genommenen 
Teledienstes erfasst.

Soweit die Nutzungsdaten für Abrechnungszwecke erforderlich sind (Abrechnungsdaten), 
werden sie längstens bis zu sechs Monate nach Versendung der Rechnung gespeichert, 
darüber hinaus nur, wenn und solange der Nutzer Einwendungen gegen die Rechnung 
erhebt oder die Rechnung trotz Zahlungsaufforderung nicht bezahlt. Werden die Daten zur 
Erfüllung bestehender gesetzlicher, satzungsmäßiger oder vertraglicher 
Aufbewahrungsfristen benötigt, sperrt die Höner IT Consulting die Daten.

Die Höner IT Consulting darf Abrechnungsdaten an andere Diensteanbieter und Dritte 
übermitteln, soweit dies zur Ermittlung des Entgelts und zur Abrechnung mit dem Nutzer 
erforderlich ist.

Informationen über den Besuch unserer Webseite wie beispielsweise das Anklicken von 
Werbebannern oder der Besuch von Unterverzeichnissen unserer Webseite werden unter 
einem Pseudonym (Browser-Cookie, das keinen Rückschluss auf einen einzelnen Nutzer 
zulässt) gegebenenfalls in Zusammenhang mit anonymen Daten aus Online-Fragebögen 
zur Bewertung, Verbesserung auf dem Portal verwendet. Dies setzt den Einsatz 
sogenannter Cookies (siehe unten) voraus. 

Cookies sind Dateien, die auf der Festplatte Ihres Computers abgelegt werden und der 
Erleichterung der Navigation dienen. Sie können das Speichern von Cookies auf Ihrer 
Festplatte verhindern, indem Sie in Ihren Browser-Einstellungen "keine Cookies 
akzeptieren" wählen. Sie können Ihren Browser auch so einstellen, dass dieser Sie vor 
dem Setzen von Cookies fragt, ob Sie einverstanden sind. Schließlich können Sie auch 
einmal gesetzte Cookies jederzeit wieder löschen. Wie all das im Einzelnen funktioniert, 
entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres Browser-Herstellers. Wenn Sie keine Cookies 
akzeptieren, kann dies im Einzelfall zu Funktionseinschränkungen der Webseite führen. 



Auch ohne aktive Löschung wird der Cookie jedoch nach Ablauf von zwölf Monaten 
automatisch gelöscht."

Bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen ist die Höner IT Consulting berechtigt, 
die personenbezogenen Daten zu erheben, verarbeiten und nutzen, die zum Aufdecken 
sowie Unterbinden von rechtswidrigen Inanspruchnahmen und zur Durchsetzung ihrer 
Ansprüche gegenüber dem Nutzer erforderlich sind. Soweit es im Einzelfall erforderlich ist, 
ist die Höner IT Consulting berechtigt, zum Erkennen, Eingrenzen und Beseitigen von 
Störungen und Fehlern an Kommunikationsanlagen die Bestands- und Verbindungsdaten 
der Beteiligten zu erheben, verarbeiten und nutzen.

Nach Maßgabe der hierfür geltenden Bestimmungen ist die Höner IT Consulting 
berechtigt, Auskunft an Strafverfolgungsbehörden und Gerichte für Zwecke der 
Strafverfolgung zu erteilen. Die Höner IT Consulting erteilt dem Nutzer auf Verlangen 
unentgeltlich und unverzüglich Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten. 
Die Auskunft kann auf Verlangen des Nutzers auch elektronisch erteilt werden. 


